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Sitzungstermine 2009 
 

                 *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 07. Juni 2009 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Stadt Hilden wird in der Zeit 
vom 18.05.2009 bis 22.05.2009 während der Dienststunden 

 

 Mo von 8:00 bis 12:00 Uhr 
 Di von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 Mi von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 Fr von 8:00 bis 12:00 Uhr 
 

 im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 100, 40721 Hilden 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften 
der Landesmeldegesetze eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 
16. Tag vor der Wahl, spätestens am 22.05.2009 bis 12:00 Uhr, bei der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, 
Zimmer 100, 40721 Hilden, Einspruch einlegen. 

 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
17.05.2009 eine Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 28.   01.*  24.  26.  28. 25. 16. 

Haupt- und Finanzausschuss   11.  27.    23.   02. 

Rechnungsprüfungsausschuss   02.      21.  16.  

Personalausschuss  16.       14.    

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  09.   13.      18.  

Stadtentwicklungsausschuss 07. 04. 18. 29.  03.  19.  07. 11. 09. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales  05.    10.     26.  

Kulturausschuss  11.   28.       10. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  18.           

Jugendhilfeausschuss  12.    04.     19.  

Wahlausschuss    27.  22.       

Wahlprüfungsausschuss           09.  

Integrationsbeirat  26.   07.   27.   12.  

Kinderparlament      09.      08. 

Jugendparlament     26.      10.  
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Mettmann durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum des Kreises Mettmann oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis 
- bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 

2 der Europawahlordnung bis zum 17.05.2009 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 22.05.2009 versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach 
§ 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 
 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
05.06.2009, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 

 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Emfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Hilden, den 27. April 2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 

 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 10/09 – Seite 4 
 

  

Bekanntmachung des Amtsgerichtes Langenfeld 
 

2. Anlegung eines Grundbuchs für das Grundstück Flur 9 Flurstück 1236 
 
Notar Jörg Bettendorf aus Hilden hat am 15.04.2008 beantragt, für das bisher nicht gebuchte, in der 
Gemarkung Hilden liegende Grundstück 
 

Flur 9 Flurstück 1236, Landwirtschaftsfläche, Am Flausenberg 
 

das Grundbuch anzulegen und Martina Freystedt als Eigentümerin einzutragen. 
Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist von einem 
Monat – vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet – beim Amtsgericht Langenfeld, Hauptstr. 15, 
40764 Langenfeld, angemeldet und glaubhaft gemacht werden. Anderenfalls können Rechte bei der 
Anlegung nicht berücksichtigt werden. 
 
Langenfeld, 03.04.2009 
M. Gehrt 
Rechtspfleger 
 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 

 
3. Kraftloserklärungen 

 
Die Sparkassenbücher 
 

Nr. 3021137603                      Nr. 3041291380                      Nr. 4020069375 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, werden nach Durchführung des Aufgebotsver-
fahrens für kraftlos erklärt. 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 

Nr. alt 2726792  -  Nr. neu 3042726798 
Nr. alt 2809986  -  Nr. neu 3042809982 
Nr. alt 3504032 -   Nr. neu 3043504038 
 

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Hilden·Ratingen·Velbert ist,  
werden nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Ratingen, 06. April 2009 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
 

4. Aufgebote 
 
Die Sparkassenbücher 
 

Nr. 3031671963 
Nr. 3034116305 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, werden gemäß § 16 SpkVO NW vom 
15.12.1995 aufgeboten. 
 
 
Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 1465426  -  Nr. neu 3031465424 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen· 
Velbert ist, wird gemäß § 16 SpkVO NW vom 15.12.1995 aufgeboten. 
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Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 2504876  -  Nr. neu 3042504872 
 

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen· 
Velbert ist, wird gemäß § 16 SpkVO NW vom 15.12.1995 aufgeboten. 
 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls 
werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Ratingen, 20. April 2009 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hilden 

 
5. Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung vom 08.04.2009 

 

1. Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hilden hat in der Genossenschafts-
versammlung am 08.04.2009 einstimmig beschlossen, den Ertrag von 500,- Euro aus der Jagdnut-
zung nicht an die Jagdgenossen nach der Flächen  ihrer beteiligten Grundstücke zu verteilen, son-
dern diesen Betrag für den Ankauf von Nistkästen zur Verfügung zu stellen. 
Die Jagdgenossen, die diesem Beschluss nicht zugestimmt haben, können die Auszahlung des An-
teils verlangen - Mindestanteil 1 ha -. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen eines Monats 
nach der Bekanntgabe der Beschlussfassung schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvor-
standes geltend gemacht wird (§ 10 Bundesjagdgesetz). Sollte von Jagdgenossen die Auszahlung 
verlangt werden, so wird der zur Verfügung stehende Betrag gekürzt 

 
2. Weiterhin wurden die Haushaltspläne für die nachfolgenden Jahre beschlossen. 

 
 

 
2009 

 
2010 

 
Einnahmen 

 
1.300,- Euro 

 
1.150,- Euro 

 
Ausgaben 

 
1.300,- Euro 

 
1.150,- Euro 

 
Hilden, den 14. April 2009 
Der Jagdvorsteher 
gez.  Werner Kienert 
Giesenheide 26, Hilden 
 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

6. Jahresvertrag Kanalreinigung 2009 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 22 km Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle reinigen bis DN 2600; ca. 200 Std. Reinigung 
von Sonderbauwerken und Beseitigung von Verstopfungen; ca. 52 Stck. Reinigung von Schmutzwas-
serdükern und Schwerpunktstrecken 
Beginn der Arbeiten: Mai 2009 
Fertigstellung: 30.11.2009 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 17.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 4 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden•Ratingen• 
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/90015 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 07.05.2009, 11:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 07.05.2009, 11:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- Güte- und Prüfbestimmungen gemäß den Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnis. 
 
Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 07.06.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403 
 
 

7. Kanalbauarbeiten – Ahornweg und Kniebachweg 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 700 qm Straßenaushub und Wiederherstellung; ca. 900 cbm Bodenaushub; ca. 600 qm Verbau; 
ca. 350 lfdm Rohrverlegung DN 300 – DN 400 BV, Stb; ca. 40 Stck Umbindung der HA; 2 Stck Bach-
ausläufe 
Beginn der Arbeiten: 27. KW 2009 
Fertigstellung: 49. KW 2009 
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Die Verdingungsunterlagen können ab dem 30.04.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 8 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden•Ratingen• 
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/90016 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 20.05.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 20.05.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- Güte- und Prüfbestimmungen gemäß den Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnis (S. 3) 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 20.06.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


